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1 Vorbemerkung
Nachdem im Jahr 2015 bereits 890.000 Asylsuchen-
de nach Deutschland eingereist waren, kamen im 
Jahr 2016 weitere 280.000 Asylsuchende hinzu.01 
Dies entspricht einem Zuwachs um fast 32 %.02

Das Bundeslagebild zu Kriminalität im Kontext von 
Zuwanderung beschreibt die Auswirkungen dieser 
gesteigerten Zuwanderung auf die Kriminalitäts-
entwicklung im Jahr 2016 sowohl für den Bereich 
der Allgemeinkriminalität – unter den nachfolgend 
dargestellten Einschränkungen und ohne auslän-
derrechtliche Verstöße – als auch für den Bereich 
der Politisch motivierten Kriminalität (PMK).

Die Entwicklung von Kriminalität im Kontext von 
Zuwanderung muss in Relation zur Entwicklung 
der Zuwanderung nach Deutschland betrachtet 
werden. Daher werden neben den im Jahr 2016 neu 
nach Deutschland gekommenen Asylsuchenden 
auch die bereits im Jahr 2015 oder davor eingereis-
ten und sich weiterhin in Deutschland aufhalten-
den Asylsuchenden berücksichtigt. Das vorliegende 
Lagebild referenziert dabei aus Gründen der 
Praktikabilität auf die Zahlen des Systems zur 
Erstverteilung von Asylsuchenden auf die Länder 
(EASY)03 des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF).

Grundlage für den statistischen Teil des Lagebildes 
sind für den Bereich der Allgemeinkriminalität die 
Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), 
wobei (mit Ausnahme des Kapitels „Opfer“) ledig-
lich aufgeklärte Fälle betrachtet werden.
Im Mittelpunkt der Betrachtung zur Allgemeinkri-
minalität stehen Straftaten, bei denen mindestens 
ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt wurde. 
Sofern bei der Falldarstellung aus sprachlichen 
Gründen im Folgenden die Rede ist von „Straftaten, 
die durch Zuwanderer begangen wurden“, können 
immer auch solche Fälle erfasst sein, bei denen 

zugleich Tatverdächtige ermittelt wurden, die nicht 
zur Gruppe der Zuwanderer gehören.
Analog der Festlegungen in der PKS versteht auch 
dieses Lagebild eine tatverdächtige Person als 
Zuwanderer, wenn sie sich mit dem Aufenthaltssta-
tus „Asylbewerber“, „Duldung“, „Kontingentflücht-
ling/Bürgerkriegsflüchtling“ oder „unerlaubter 
Aufenthalt“ in Deutschland aufhält.
Tatverdächtige mit positiv abgeschlossenem 
Asylverfahren („international/national Schutzbe-
rechtigte und Asylberechtigte“) werden in der PKS 
unter dem Sammelbegriff „sonstiger erlaubter 
Aufenthalt“ erfasst. Sie können im vorliegenden 
Lagebild nicht berücksichtigt werden, da ihr Anteil 
an dieser Kategorie nicht beziffert werden kann. 
Die nachfolgenden Angaben zu den tatverdächtigen 
Zuwanderern stellen daher nur eine Teilmenge des 
zu berücksichtigenden Personenkreises dar.
In der PKS erfolgt die Berechnung der Kriminali-
tätsbelastung auf Grundlage der Einwohnerzahl.04 
Für die Gruppe der Zuwanderer im Sinne dieses 
Lagebildes fehlt ein solcher Referenzwert. Deshalb 
lassen sich keine belastbaren Aussagen zur Krimi-
nalitätsbelastung der Gruppe der Zuwanderer 
treffen, insbesondere nicht im Verhältnis zur 
Kriminalitätsbelastung der deutschen 
Wohnbevölkerung.
Im Bereich der Allgemeinkriminalität trifft das 
Lagebild mangels Datenbasis in der PKS keine 
Aussagen zur Tatörtlichkeit sowie zur Aufenthalts-
dauer bzw. zum Zuwanderungszeitpunkt des 
Tatverdächtigen. Deshalb können weder Aussagen 
zu Straftaten getroffen werden, die in bzw. im 
Umkreis von Erstaufnahmeeinrichtungen oder 
Flüchtlingsunterkünften begangen wurden, noch 
ist eine Differenzierung zwischen tatverdächtigen 
Zuwanderern, die vor oder im Jahr 2016 eingereist 
sind, möglich.

01 Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern vom 11.01.2017.

02 Prozentangaben im Lagebild sind gerundet.

03 IT-Anwendung zur „Erstverteilung von Asylbegehrenden“ auf die Länder. Zahlen aus dem EASY-System dokumentieren die Verteilung 
von Asylbegehrenden durch das BAMF auf die Länder. Bei den Zahlen sind Fehl- und Mehrfacherfassungen nicht ausgeschlossen.

04 Die sogenannte Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ) ist die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, bezogen auf 100.000 Einwohner des 
entsprechenden Bevölkerungsanteils, jeweils ohne Kinder unter 8 Jahren.
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Der am 19.12.2016 am Berliner Breitscheidplatz 
verübte Anschlag, bei dem insgesamt 13 Menschen 
ums Leben kamen und 66 Menschen verletzt 
wurden, ist aufgrund der Erhebungsmodalitäten 
der PKS in diesem Bundeslagebild noch nicht 
berücksichtigt. Die diesbezüglichen Ermittlungen 
waren zum Erhebungsstichtag noch nicht abge-
schlossen. Allgemein gilt, dass die Aktualität der 
PKS durch Straftaten mit langer Ermittlungsdauer 
beeinflusst wird. Etwa 24 Prozent der in der PKS 
2016 erfassten Straftaten wurden bereits im Jahr 
2015 oder früher verübt.
Das Lagebild enthält für das Berichtsjahr 2016 
erstmals auch Aussagen zu Opfern aus der Gruppe 
der Zuwanderer („Asylbewerber/Flüchtlinge“). Da 

die Zuordnungskriterien bezüglich der Gruppe der 
Opfer und der Gruppe der tatverdächtigen Zuwan-
derer voneinander abweichen, sind Vergleiche 
beider Personengruppen miteinander nur sehr 
eingeschränkt möglich. Weiterhin ist zu berück-
sichtigen, dass Angaben zu Opfern in der PKS nur 
bei bestimmten Straftaten/Straftatengruppen05 
erfasst werden.
Aussagen zum Bereich der Organisierten Kriminali-
tät basieren auf dem Bundeslagebild Organisierte 
Kriminalität.
Aussagen zum Bereich der Politisch motivierten 
Kriminalität basieren grundsätzlich auf den Daten 
des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen 
Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK).

05 Eine Opfererfassung erfolgt bei ausgewählten Delikten insbesondere in den Bereichen Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung, Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit.
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2 Zuwanderung 2015/2016
Der Zustrom von Asylsuchenden nach Deutsch-
land hält weiterhin an. In den Jahren 2015/2016 
wurden im EASY-System des BAMF insgesamt 
1.413.265 Asylsuchende anlässlich ihrer Verteilung 
auf Einrichtungen in den Ländern erfasst, davon 
1.091.894 im Jahr 2015 und 321.371 im Jahr 2016.
Dies bedeutet, dass die Gesamtzahl der 2015 und 
2016 im EASY-System des BAMF registrierten 
Asylsuchenden um 490 % gegenüber dem Jahr 2014 
angestiegen ist.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der 
tatsächlich in Deutschland Asylsuchenden auf-
grund von Fehl- und Doppelerfassungen sowie 
von Rück- und Weiterreisen unterhalb der Zahl der 
Registrierungen im EASY-System liegt.06

Obwohl sich der Zustrom der Asylsuchenden im 
Jahr 2016 im Verhältnis zum Jahr 2015 sehr stark 

verringerte, liegt er weiterhin über dem Niveau der 
Jahre 2013 und 2014.

20162015201420132012

Entwicklung jährlich Gesamtentwicklung

69.076

1.091.894

238.676
321.371118.853

Entwicklung der Anzahl Asylsuchender   
2012 – 2016

102.212 124.065

351.030

514.587

173.707

48.557 49.921 49.185

4. Quartal 
2016

3. Quartal 
2016

2. Quartal 
2016

1. Quartal 
2016

4. Quartal 
2015

3. Quartal 
2015

2. Quartal 
2015

1. Quartal 
2015

 Entwicklung quartalsweise Gesamtentwicklung

Entwicklung der Anzahl Asylsuchender  (Januar 2015 - Dezember 2016)

06 Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Das Bundesamt in Zahlen 2015. Die Asylgesuchsstatistik basiert daher ab 01.01.2017 
nicht mehr auf EASY, sondern auf der Auswertung der Registrierungen im Kerndatensystem (Ausländerzentralregister AZR).

Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 
Bundeslagebild 2016

4



Hauptherkunftsstaaten im Jahr 2016 waren – wie 
bereits im Jahr 2015 – Syrien, Afghanistan und Irak 
mit einem Gesamtanteil von 57 %. Wesentliche 
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zeigten sich 
bei der Anzahl von Asylsuchenden aus den Balkan-
staaten (Albanien, Kosovo, Serbien, Mazedonien, 
Bosnien und Herzegowina), deren Anteil an den im 

EASY-System erfassten Asylsuchenden von 11 % im 
Jahr 2015 auf nunmehr 4,5 % im Jahr 2016 fiel. 
Keine Änderung ergab sich in Bezug auf Asylsu-
chende aus den Maghreb-Staaten (Algerien, Marok-
ko, Tunesien), deren Anteil mit 2,5 % annähernd auf 
dem gleichen Niveau lag wie im Jahr 2015 (2,4 %).

Tunesien

Bosnien und
 Herzegowina

Kosovo

Mazedonien

Georgien

Serbien

Algerien

Marokko

Gambia

Türkei

Albanien

Pakistan

Somalia

Nigeria

Russische
 Föderation

Eritrea

Iran

Irak

Afghanistan

Syrien

2016

2015

428.468 (39,2 %)

154.046 (14,1 %)

121.662 (11,1 %)

29.826 (2,7 %)

25.505 (2,3 %)

9.059 (0,8 %)

11.825 (1,1 %)

12.814 (1,2 %)

28.392 (2,6 %)

69.426 (6,4 %)

2.872 (0,3 %)

6.113 (0,6 %)

10.258 (0,9 %)

13.833 (1,3 %)

20.365 (1,9 %)

5.383 (0,5 %)

14.004 (1,3 %)

33.049 (3,0 %)

6.275 (0,6 %)

1.945 (0,2 %)

89.161 (27,7 %)

48.622 (15,1 %)

45.901 (14,3 %)

13.053 (4,1 %)

12.291 (3,8 %)

8.933 (2,8 %)

7.863 (2,4 %)

7.431 (2,3 %)

5.737 (1,8 %)

5.062 (1,6 %)

4.777 (1,5 %)

4.582 (1,4 %)

3.881 (1,2 %)

3.498 (1,1 %)

3.484 (1,1 %)

2.784 (0,9 %)

2.758 (0,9 %)

1.777 (0,6 %)

1.324 (0,4 %)

708 (0,2 %)

Erfasste Asylsuchende nach Nationalität 2016/201507

07 Hauptherkunftsstaaten tatverdächtiger Zuwanderer gem. PKS
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 Zur Darstellung der Alters- und Geschlechtsstruk-
tur wird auf Statistiken zu Asylerstantragstellern 
zurückgegriffen, da personenbezogene Daten (z. B. 
Geschlecht und Alter) im EASY-System nicht erfasst 

sind und die demografische Struktur der Asylerst-
antragsteller in etwa der Alters- und Geschlechts-
struktur der Asylsuchenden im Sinne dieses 
Lagebildes entsprechen dürfte.

Von den Asylerstantragstellern waren bei 
Antragstellung

 � 26 % Kinder (unter 14 Jahre),
 � 8 % Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre),
 � 11 % Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) 

und
 � 55 % Erwachsene (21 Jahre und älter).

Insgesamt waren 34 % der Asylerstantragsteller 
minderjährig (398.862 Personen), 73 % waren unter 
30 Jahre alt (847.205 Personen).
67 % der Asylerstantragsteller in den Jahren 
2015/2016 waren männlich, 33 % waren weiblich.

139.635

23.968 26.292

36.063

46.028

63.918

28.599

12.901
6.714

161.233

74.026

99.791

117.379
122.790

128.971

51.640

17.657

6.661

60 und älter50 < 6040 < 5030 < 4025 < 3021 < 2518 < 2114 < 18unter 14

männlich weiblich

Asylerstantragsteller 2015/2016 nach Geschlecht und Altersgruppen08

08 Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
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3 Darstellung der 
Kriminalitätslage 2016

3.1 Allgemeinkriminalität
3.1.1 Straftaten

Im Jahr 2016 wurden im Bereich der Allgemeinkri-
minalität (ohne ausländerrechtliche Verstöße) 
293.467 Straftaten aufgeklärt, bei denen mindestens 
ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt 
wurde. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies 
einer Zunahme von 42 %. Der Anteil der Versuche 
lag bei 6 %.
Die Gesamtzahl aller aufgeklärten Straftaten (ohne 
ausländerrechtliche Verstöße) ist im gleichen 
Zeitraum um 0,4 % gestiegen.
Annähernd ein Drittel der Straftaten mit mindes-
tens einem tatverdächtigen Zuwanderer entfiel auf 
Diebstahlsdelikte, gefolgt von Vermögens- und 
Fälschungsdelikten sowie Rohheitsdelikten und 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit.

Die deliktische Verteilung dieser Straftaten ähnelte 
der deliktischen Verteilung der im Jahr 2016 
aufgeklärten Straftaten ohne Zuwanderer. Deutli-
che Abweichungen zeigten sich bei den Dieb-
stahlsdelikten (Anteil bei Straftaten mit beteiligten 
Zuwanderern: 31 %; Anteil bei Straftaten ohne 
Zuwanderer: 19 %) und den Sonstigen Straftatbe-
ständen (Anteil bei Straftaten mit beteiligten 
Zuwanderern: 11 %; Anteil bei Straftaten ohne 
Zuwanderer: 20 %).
Gleiche prozentuale Anteile zeigten sich in den 
Bereichen der Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung (jeweils 1,2 %) und der Straftaten 
gegen das Leben (jeweils 0,1 %).

3.172.113 3.140.212 3.181.194 3.163.311 3.175.324

20162015201420132012

63.400
(2,0 %)

293.467
(9,2 %)77.298

(2,5 %)
115.011
(3,6 %)

206.201
(6,5 %)

davon Straftaten mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer

aufgeklärte Straftaten insgesamt (ohne ausländerrechtl.Verstöße)

Aufgeklärte Straftaten 2012 – 2016 09 (ohne ausländerrechtliche Verstöße)

09 PKS-Schlüssel 890000.
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3.1.2 Tatverdächtige

Deutliche Steigerung der Zahl tatverdächtiger Zuwanderer

Im Jahr 2016 wurden im Bereich der Allgemeinkri-
minalität (ohne ausländerrechtliche Verstöße) 
insgesamt 174.438 tatverdächtige Zuwanderer 
registriert. Gegenüber dem Jahr 2015 (114.238 
Tatverdächtige) entspricht dies einer Steigerung um 
53 %.

Der Anteil der tatverdächtigen Zuwanderer an der 
Gesamtzahl der registrierten Tatverdächtigen stieg 
von 6 % (2015) auf 9 % (2016). Die Gesamtzahl aller 
ermittelten Tatverdächtigen lag unverändert bei 
rund zwei Millionen.

Ohne Berücksichtigung der Altersgruppe der 
Kinder (unter 14 Jahre) ist die demografische 
Struktur der Gruppe der tatverdächtigen Zuwande-
rer in weiten Teilen deckungsgleich mit der der 
Gruppe der Asylerstantragsteller. Abweichend 
davon beträgt der Anteil weiblicher tatverdächtiger 

Zuwanderer nur 14 %, während der Anteil der 
Asylerstantragstellerinnen bei 35 % liegt.10

Die überwiegende Mehrheit (86 %) der tatverdächti-
gen Zuwanderer war männlich, 67 % der tatver-
dächtigen Zuwanderer waren jünger als 30 Jahre.

554.267

743.245

639.647

569.750

262.876

34.038

2.584

92.229

74.482

69.035

31.866

20.498

3.404

385
Straftaten gegen das Leben

Straftaten gegen die
 sexuelle Selbstbestimmung

Rauschgiftdelikte

Sonstige
 Straftatbestände (StGB)

Rohheitsdelikte / Straftaten
 gegen die persönliche Freiheit

Vermögens- und
 Fälschungsdelikte

Diebstahl

Straftaten mit mindestens einem 
tatverdächtigen Zuwanderer

aufgeklärte Straftaten insgesamt 
ohne Zuwanderer

Deliktische Verteilung 2016 (ausgewählte Bereiche)

174.438 114.238 

616.230 555.820 

2.022.414 2.011.898

20152016

(5,7 %)

(27,6 %)

(8,6 %)

(30,5 %)

davon tatverdächtige Zuwanderer

davon nichtdeutsche Tatverdächtige

Tatverdächtige insgesamt

Tatverdächtige 2016/2015

10 Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
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Nach Altersgruppen ergibt sich folgende Verteilung: 
2,3 % Kinder (unter 14 Jahre), 11 % Jugendliche (14 
bis 18 Jahre), 15 % Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) 
und 72 % Erwachsene (über 21 Jahre).

Etwa die Hälfte der Erwachsenen war zwischen 21 
und 30 Jahre alt, annähernd ein Viertel der Erwach-
senen war bei Tatbegehung zwischen 30 und 40 
Jahre alt.

Annähernd gleich hoher Anteil der 30 bis  40-Jährigen an den tatverdächtigen Zuwanderern und an 
den Tatverdächtigen insgesamt

Ein Vergleich der Altersstruktur tatverdächtiger 
Zuwanderer mit der aller Tatverdächtigen der PKS 
2016 zeigt einen erhöhten Anteil der 18 bis unter 30 
Jährigen (Anteil Zuwanderer: 54 %, Anteil Tatver-
dächtige insgesamt: 35 %) und einen vergleichswei-
se niedrigen Anteil der über 40 Jährigen (Anteil 
Zuwanderer: 11 %, Anteil Tatverdächtige insgesamt: 
33 %). Dies ist direkt ableitbar aus der Tatsache, dass 

auch 73 % der Asylerstantragsteller unter 30 Jahre 
alt waren.
Die meisten Tatverdächtigen, sowohl bei den 
Zuwanderern als auch bei den Tatverdächtigen der 
PKS insgesamt, waren zwischen 30 und 40 Jahre alt 
(Anteil jeweils bei rund 21 %).

1.122
1.888 2.388

3.412
4.351

6.385

3.035

1.184
389

2.942

16.741

23.922

29.819
30.497

31.400

10.886

3.240

837

60 und älter50 < 6040 < 5030 < 4025 < 3021 < 2518 < 2114 < 18unter 14

weiblich

männlich

Alters- und Geschlechtsstruktur tatverdächtiger Zuwanderer 2016
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4.064
18.629

26.310 33.231 34.848 37.785
13.921 4.424 1.226

56.240

173.406 184.092

234.906

280.079

420.423

306.176

216.264

150.828

60 und älter50 < 6040 < 5030 < 4025 < 3021 < 2518 < 2114 < 18unter 14

tatverdächtige Zuwanderer

Tatverdächtige insgesamt

Jeder dritte tatverdächtige Zuwanderer war Mehrfachtatverdächtiger11

Rund ein Drittel der tatverdächtigen Zuwanderer 
(31 %) beging im Berichtsjahr mehr als eine Straftat 
und war für mehr als zwei Drittel aller durch 
Zuwanderer begangenen Straftaten verantwortlich.
Die überwiegende Mehrheit (83 %) der Mehrfachtat-
verdächtigen trat zwei- bis fünfmal im Zusammen-
hang mit einer Straftat in Erscheinung.

Nur etwa ein Drittel der tatverdächtigen Zuwanderer stammte aus den Hauptherkunftsländern der 
Asylsuchenden12

Im Jahr 2016 stammten 35 % aller tatverdächtigen 
Zuwanderer aus den Hauptherkunftsländern der 
Asylsuchenden Syrien, Afghanistan und Irak (63% 
der Asylsuchenden). 16 % der tatverdächtigen 
Zuwanderer stammten aus den Balkanstaaten 

Albanien, Serbien, Kosovo, Mazedonien sowie 
Bosnien und Herzegowina (11 % der Asylsuchen-
den). Aus den Maghreb-Staaten Algerien, Marokko 
und Tunesien stammten 11 % aller tatverdächtigen 
Zuwanderer (2,4 % der Asylsuchenden).

120.374

45.050 

6.041 2.332
641

21 und mehr 
Taten

11 bis 20 
Taten

6 bis 10 
Taten

2 bis 5 
Taten

eine Tat

(25,8 %)

(3,5 %)

(69,0 %)

(1,3 %) (0,4 %)

Tatverdächtige Zuwanderer: 
Mehrfachtatverdächtige im Bereich 
der Gesamtstraftaten 2016 (ohne 
ausländerrechtliche Verstöße)

11 Tatverdächtige, die im Verdacht stehen, im Berichtsjahr zwei und mehr Straftaten begangen zu haben. 

12 Betrachtet werden die Zuwanderer gemäß EASY aus den Jahren 2015 und 2016.

Vergleich: Altersstruktur tatverdächtiger Zuwanderer mit Tatverdächtigen der PKS insgesamt
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36,6 %

14,3 %

11,9 %

5,3 %

3,0 %

2,7 %

2,5 %

2,4 %

1,7 %

1,4 %

1,4 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

1,0 %

0,8 %

0,6 %

0,5 %

0,5 %

0,2 %

9,5 %

17,6 %

10,0 %

7,0 %

5,7 %

4,2 %

2,5 %

2,9 %

2,4 %

4,4 %

2,6 % 

2,1 %

1,4 %

4,8 %

1,9 %

4,7 %

1,7 %

2,5 %

1,2 %

1,2 %

1,4 %

17,9 %
Sonstige

Tunesien

Bosnien und
Herzegowina

Türkei

Georgien

Gambia

Marokko

Mazedonien

Algerien

Russische
Föderation

Nigeria

Somalia

Serbien

Pakistan

Kosovo

Eritrea

Iran

Albanien

Irak

Afghanistan

Syrien

Anteil an tatverdächtigen Zuwanderern 2016 Anteil an EASY 2015/2016

Vergleich Tatverdächtigenanteil13 mit Zuwandereranteil14 nach Nationalität

13 Bezogen auf 2016.

14 Gemäß EASY-Statistik der Jahre 2015 und 2016.
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Starke Zunahme tatverdächtiger Zuwanderer aus einzelnen Herkunftsstaaten

Bei Betrachtung der absoluten Tatverdächtigen-
zahlen sind besonders hohe prozentuale Steigerun-
gen bei den tatverdächtigen Zuwanderern aus  
Iran (+296 %), Irak (+237 %), Syrien (+197 %) und 
 Afghanistan (+195 %) festzustellen.

Dagegen sind bei den tatverdächtigen Zuwanderern 
aus Kosovo (-26 %), Serbien (-12 %) und Bosnien und 
Herzegowina (-10 %) die höchsten prozentualen 
Rückgänge zu verzeichnen.
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2.391

30.699
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3.739
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8.266

5.039
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1.844

2.533
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8.710
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2.243
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2.886
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3.625

4.575
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3.221
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2016 2015

Tatverdächtige Zuwanderer nach Herkunftsländern 2016/2015
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3.1.3 Detailbetrachtungen ausgewählter Deliktsfelder/Delikte

Straftaten gegen das Leben15

Mehrheitlich blieben die Straftaten gegen das Leben im Versuchsstadium

Im Jahr 2016 wurden 385 Straftaten im Bereich der 
Straftaten gegen das Leben erfasst, bei denen mindes-
tens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt 
wurde. Dies entspricht einer Steigerung von 65 % 
gegenüber dem Vorjahr (2015: 233 Straftaten).
Bezogen auf alle in der PKS erfassten Straftaten 
gegen das Leben lag der Anteil der Taten, an denen 
ein Zuwanderer beteiligt war, im Jahr 2016 bei 13 % 
(2015: 9 %).
Bei 53 dieser Straftaten handelte es sich um vollen-
dete Tötungsdelikte. Dies entspricht einem Anteil 
von 14 % (2015: 15 %).

Demgegenüber lag der Anteil der vollendeten Taten 
an der Gesamtzahl aller im Jahr 2016 registrierten 
Straftaten gegen das Leben bei 43 % (2.969 Strafta-
ten, davon 1.268 vollendet) und war damit dreimal 
so hoch.
Die Gesamtzahl der aufgeklärten Straftaten gegen 
das Leben bewegte sich im Fünf-Jahres-Vergleich 
(2012 – 2016) zwischen 2.700 und 3.000 Straftaten 
jährlich. Die Zahlen aufgeklärter Straftaten gegen 
das Leben mit mindestens einem tatverdächtigen 
Zuwanderer waren tendenziell steigend.

Totschlag dominiert bei Straftaten gegen das Leben

Waren Zuwanderer an einer Straftat gegen das 
Leben beteiligt, dann handelte es sich überwiegend 
um Totschlag (2016: 77 %, 2015: 81 %), bei 19 % um 
Mord (2015: 15 %).
Insgesamt wurden 296 Fälle von Totschlag regist-
riert, 264 davon waren versuchte und 32 vollendete 
Taten. Die Steigerung der Zahl der Straftaten gegen 
das Leben mit mindestens einem tatverdächtigen 
Zuwanderer ist maßgeblich auf einen Anstieg im 
Bereich des Totschlags zurückzuführen (+57 %). 
Darüber hinaus ist auch im Bereich des Mordes ein 
überdurchschnittlicher Anstieg zu verzeichnen 
(+121 %; 2016: 75 Straftaten, 2015: 34 Straftaten). Die 
weit überwiegende Mehrzahl blieb aber im Ver-
suchsstadium (80 %).

83 113 122 233 385

2.759 2.710 2.760 2.721
2.969

20162015201420132012

(3,0 %)

aufgeklärte Fälle insgesamt davon Fälle mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer

(4,2 %) (4,4 %) (8,6 %) (13,0 %)

Straftaten gegen das Leben 2012 – 2016 (aufgeklärte Fälle)

Fahrlässige Tötung 
(§ 222 StGB)

Abbruch der 
Schwangerschaft (§§ 218,

 218b, 218c, 219a, 219b StGB)

Mord 
(§ 211 StGB)

Totschlag 
(§ 212 StGB)

2016 2015

296
188

75
34

13
10

1
1

Straftaten gegen das Leben mit mindestens 
einem tatverdächtigen Zuwanderer 2016/2015 
(ausgewählte Delikte)

15	 Umfasst	alle	registrierten	versuchten	und	vollendeten	Straftaten	gemäß	16.	Abschnitt	des	Strafgesetzbuches	(StGB),	darunter	u. a.	Mord,	
Totschlag und fahrlässige Tötung.
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Bei insgesamt gestiegenen Tatverdächtigenzahlen 
(+8 %) ist der Anteil der tatverdächtigen Zuwanderer 
an der Gesamtzahl aller registrierten Tatverdächti-
gen im Bereich der Straftaten gegen das Leben auf 
12 % gestiegen. Wurden im Jahr 2015 noch 286 
tatverdächtige Zuwanderer im Bereich der Strafta-
ten gegen das Leben registriert, lag die Zahl dieser 
im Berichtsjahr 2016 bei insgesamt 453. Dies 
entspricht einer Zunahme von 58 %.

Tatverdächtige im Bereich der Straftaten gegen das Leben fast ausnahmslos männlich und meist 
jünger als 30 Jahre

Zuwanderer, die einer Straftat gegen das Leben 
verdächtigt wurden, waren fast ausnahmslos 
männlich (96 %) und in mehr als zwei Drittel der 
Fälle bei Tatbegehung jünger als 30 Jahre (68 %). 
Mehr als jeder vierte Tatverdächtige war wie 2015 
jünger als 21 Jahre (27 %).

Unter den tatverdächtigen Zuwanderern befanden 
sich zwei Kinder, 8 % waren Jugendliche, 18 % 
Heranwachsende und 73 % Erwachsene.

Tatverdächtige bei Straftaten gegen das Leben fast immer Einmaltäter

Einhergehend mit der gestiegenen Zahl der Strafta-
ten gegen das Leben, an denen mindestens ein 
Zuwanderer beteiligt war, ist auch die Zahl tatver-
dächtiger Zuwanderer gegenüber dem Vorjahr um 
58 % (2016: 453 Tatverdächtige, 2015: 286 Tatver-
dächtige) gestiegen.

Unter den insgesamt 453 im Jahr 2016 registrierten 
tatverdächtigen Zuwanderern befanden sich fast 
ausnahmslos Einmaltäter. Drei Personen (0,7 %) 
waren mehr als einmal einer Straftat gegen das 
Leben verdächtig.

453
(12,0 %)

286
(8,2 %)

3.765
3.497

20152016

Tatverdächtige insgesamt davon Zuwanderer

Tatverdächtige im Bereich der Straftaten  
gegen das Leben 2016/2015

0 0 2 0
5 5 2 1 12

38

80 83

96
101

21
14

2

60 und älter50 < 6040 < 5030 < 4025 < 3021 < 2518 < 2114 < 18unter 14

weiblich

männlich

Alters- und Geschlechtsstruktur tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich  
der Straftaten gegen das Leben 2016
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Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung16

Deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr bei den Sexualdelikten mit mindestens einem 
tatverdächtigen Zuwanderer

Im Jahr 2016 wurden 3.404 Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung erfasst, bei denen 
mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger 
ermittelt wurde. Gegenüber dem Vorjahr, in dem 
1.683 Straftaten erfasst wurden, entspricht dies 
einer Zunahme von 102 %. Der Anteil der Versuche 
im Jahr 2016 lag bei 13 % (428 Straftaten).
Insgesamt wurden im Jahr 2016 37.442 Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst. Der 
Anteil der Straftaten mit beteiligten Zuwanderern 
an der Gesamtzahl der Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung beträgt 9 % (2016: 3.404) und ist 
somit im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen 
(2015: ca. 4,6 %, 1.683 von insgesamt 36.532 
Sexualdelikten).
Im Fünf-Jahres-Vergleich (2012 – 2016) ist die Zahl 
der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 
an denen Zuwanderer beteiligt waren, kontinuier-
lich gestiegen. Auch der Anteil dieser Straftaten an 
der Gesamtzahl der Sexualdelikte hat sich von 1,8 % 
in 2012 auf 9,1 % im Jahr 2016 erhöht.

645
(1,8 %)

599
(1,6 %)

949
(2,6 %)

1.683
(4,6 %)

3.404
(9,1 %)

36.001
37.193 36.864 36.532 37.442

20162015201420132012

aufgeklärte Fälle insgesamt davon Fälle mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2012 – 2016 (aufgeklärte Fälle)

16 Umfasst alle registrierten versuchten und vollendeten Straftaten gemäß 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches (StGB), darunter u. a. 
sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern.
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In den einzelnen Deliktsfeldern stellt sich die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Somit ist für das Jahr 2016 in fast allen Deliktsberei-
chen der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung eine Verdoppelung zum Vorjahr festzustellen. 
Die höchsten Steigerungsraten entfielen auf den 

Deliktsbereich des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern (+129 %) und der sonstigen sexuellen 
Nötigung (+120 %).

87

71

506

832

1.496

6

826

878

1.710

55

34

302

364

755

3

376

456

835

20152016

davon sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger
(§ 179 StGB)

davon sexueller Missbrauch von Jugendlichen
(§ 182 StGB)

davon exhibitionistische Handlungen / Erregung
öffentlichen Ärgernisses (§§ 183, 183a StGB)

davon sexueller Missbrauch von Kindern
(§§ 176, 176a, 176b StGB) 

Sexueller Missbrauch
(§§ 176, 176a, 176b, 179, 182, 183, 183a StGB)

davon sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen pp.,
unter Ausnutzung einer Amtsstellung oder
eines Vertrauensverhältnisses  (§§ 174, 174a-c StGB)

davon sonstige sexuelle Nötigung
(§ 177 Abs. 1 und 5 StGB)

davon Vergewaltigung und sexuelle Nötigung
(§§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB)

Straftaten gegen die sex. Selbstbestimmung
unter Gewaltanwendung oder
Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses
(§§ 174, 174a-c, 177, 178 StGB)

Straftaten gegen die sex. Selbstbestimmung mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer 
2016/2015 (ausgewählte Bereiche)
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Erhebliche Steigerung der Zahl tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich der Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung

Analog der starken Zunahme der Straftaten stieg 
auch die Zahl der registrierten tatverdächtigen 
Zuwanderer: Wurden im Jahr 2015 noch 1.548 
tatverdächtige Zuwanderer im Bereich der Sexual-
delikte registriert, lag die Zahl dieser im Berichts-
jahr 2016 bei insgesamt 3.329. Dies entspricht einer 
Zunahme von 115 %.
Die Gesamtzahl aller im Zusammenhang mit 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
ermittelten Tatverdächtigen ist im Vergleich zum 
Vorjahr um 4,5 % gestiegen (2016: 33.533; 2015: 
32.079). Tatverdächtige Zuwanderer stellten hierbei 
im Jahr 2016 einen Anteil von rund 10 % an der 
Gesamtzahl der Tatverdächtigen im Bereich der 
Sexualdelikte.

Tatverdächtige Zuwanderer im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
überwiegend männlich und jünger als 30 Jahre

Im Bereich der Alters- und Geschlechtsstruktur der 
tatverdächtigen Zuwanderer zeichnete sich ein 
klares Bild ab: Fast alle registrierten Tatverdächti-
gen waren männlich (2016: 3.283; 99 %) und bei 
Tatbegehung meist unter 30 Jahre alt (2016: 2.372; 
71 %). 2,7 % der tatverdächtigen Zuwanderer waren 
Kinder, 16 % Jugendliche, 17 % Heranwachsende 
und etwa 64 % Erwachsene. Somit waren etwas 
mehr als ein Drittel aller tatverdächtigen Zuwan-
derer bei Tatbegehung jünger als 21 Jahre.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde bei den jugend-
lichen Tatverdächtigen eine leichte Zunahme des 
Anteils an der Gesamtzahl der tatverdächtigen 
Zuwanderer im Bereich der Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung festgestellt (2016: 16 %; 
2015: 10 %), wohingegen bei den Erwachsenen ein 
Rückgang feststellbar war (2016: 64 %; 2015: 71 %).
Im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
war nahezu die Hälfte der tatverdächtigen Zuwan-
derer (2016: 833; 2015: 354) jünger als 21 Jahre (47 %), 
davon 253 Minderjährige und 139 Heranwachsende.

3.329 1.548

33.533
32.079

20152016

Tatverdächtige insgesamt davon Zuwanderer

(9,9 %) (4,8 %)

Tatverdächtige im Bereich der Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung 2016/2015

männlich

weiblich

3 3 3 6 5 16 6 3 1

87

542 548
576

599
632

217

63
19

60 und älter50 < 6040 < 5030 < 4025 < 3021 < 2518 < 2114 < 18unter 14

Alters- und Geschlechtsstruktur tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2016
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Überwiegende Mehrheit der tatverdächtigen Zuwanderer im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung sind Einmaltäter

Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung waren 92 % der tatverdächtigen 
Zuwanderer Einmaltäter (3.075). Ca. 8 % der tatver-
dächtigen Zuwanderer traten hingegen mehrfach 
im Zusammenhang mit Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung in Erscheinung. Im 
Vergleich zum Vorjahr war beim Anteil der Mehr-
fachtäter ein leichter Rückgang zu verzeichnen 
[2016: 254 (8 %); 2015: 157 (10 %)]. Der Anteil der 
Mehrfachtäter an der Gesamtzahl der Tatverdächti-
gen im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung betrug 10 %.
Im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
lag der Anteil der mehrfach tatverdächtigen 
Zuwanderer im Jahr 2016 bei 8 % (65 mehrfach 
tatverdächtige Zuwanderer von insgesamt 833 

tatverdächtigen Zuwanderern im Deliktsbereich 
sexueller Missbrauch von Kindern).

Deutliche Zunahme bei den tatverdächtigen Zuwanderern im Bereich der Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung aus Iran, Syrien, Afghanistan und Irak

Die meisten tatverdächtigen Zuwanderer im 
Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung kamen im Jahr 2016 aus den Ländern 
Syrien (716), Afghanistan (679) und Irak (313). Bei 
diesen Nationen konnten – neben Iran – auch die 
größten Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr bei 
den tatverdächtigen Zuwanderern für die Delikts-
gruppe der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung verzeichnet werden.
Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch bei den 
Zuwanderungszahlen für das Jahr 2016. Auch  
hier führten die Zuwanderer aus den Staaten Syrien, 
Afghanistan und Irak die Tabelle der Herkunfts-

nationen an.17 Insofern sind die augenscheinlich 
hohen Steigerungsraten in Relation zu den Zuwan-
derungszahlen zu sehen.

Eine Betrachtung deliktischer Schwerpunkte von 
Tatverdächtigen nach Herkunftsland führt zum 
Ergebnis, dass insbesondere Tatverdächtige aus 
Pakistan und Afghanistan häufig im Zusammen-
hang mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung registriert wurden: Der deliktische 
Anteil der Sexualdelikte lag bei den Tatverdächtigen 
dieser Nationalitäten bei jeweils etwa 4 %.

3.075
(92,4 %)

244
(7,3 %)

10
(0,3 %)

6 und mehr Taten2 bis 5 Tateneine Tat

Tatverdächtige Zuwanderer: 
Mehrfachtatverdächtige im Bereich Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2016

17 Vgl. Kapitel 2.
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Staatsangehörigkeit tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung 2016/201518

Staatsangehörigkeit 2016 2015 Veränderung

Syrien 716 171 +318,7 %

Afghanistan 679 189 +259,3 %

Irak 313 97 +222,7 %

Pakistan 172 101 +70,3 %

Iran 159 37 +329,7 %

Algerien 120 60 +100,0 %

Marokko 110 51 +115,7 %

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit19

Im Jahr 2016 wurden 69.035 Rohheitsdelikte und 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit erfasst, bei 
denen mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächti-
ger ermittelt wurde. Dies entspricht einer Steige-
rung von 93 % gegenüber dem Jahr 2015 (35.723 
Straftaten). Der Anteil der Versuche lag im Jahr 2016 
bei 8 % (2015: 9 %).
Nachdem die Gesamtzahl der aufgeklärten Strafta-
ten im Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit seit 2012 kontinuier-

lich abgenommen hatte, stieg die Gesamtzahl von 
2015 auf 2016 um 7 %. Die Zahl der Rohheitsdelikte 
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit mit 
einem tatverdächtigen Zuwanderer hat sich in den 
letzten beiden Jahren dagegen jeweils fast 
verdoppelt.
Der Anteil der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit mit beteiligten tatverdäch-
tigen Zuwanderern an der Gesamtzahl dieser 
Delikte lag im Jahr 2016 bei 10 %.

aufgeklärte Fälle insgesamt davon Fälle mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer

10.785
(1,6 %)

12.668
(1,9 %)

18.512
(2,8 %)

35.723
(5,4 %)

69.035
(9,7 %)

679.151 672.343 666.996 664.065
708.682

20162015201420132012

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit 2012 – 2016 (aufgeklärte Fälle)

18 Es wird darauf hingewiesen, dass die Steigerungsraten aufgrund der geringen Tatverdächtigenzahlen nur bedingt aussagekräftig sind.

19 Umfasst alle registrierten versuchten und vollendeten Rohheitsdelikte (insbesondere Körperverletzungsdelikte und Raubstraftaten) 
sowie alle versuchten und vollendeten Straftaten gegen die persönliche Freiheit, darunter u. a. Freiheitsberaubung, erpresserischer 
Menschenraub, Nötigung und Bedrohung.

19Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 
Bundeslagebild 2016



Überwiegend Körperverletzungsdelikte im Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit 
In einzelnen Deliktsbereichen (Körperverletzung, 
Nötigung und Bedrohung) war gegenüber dem Jahr 
2015 etwa eine Verdoppelung der aufgeklärten Fälle 
mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer 
zu verzeichnen. Die höchste Steigerungsrate wurde 

im Bereich der vorsätzlichen einfachen Körperver-
letzung (+108 %) registriert. 
Im Deliktsbereich Raub, räuberische Erpressung 
und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer lag die 
Steigerung gegenüber dem Jahr 2015 bei 26 %. 

26.694

17.334

9.016

6.223

4.755

936

27

2.806

54.052

35.990

17.271

11.448

8.627

1.814

47

3.535Raub, räuberische Erpressung und 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 
(§§ 249-252, 255, 316a StGB)

davon Menschenhandel zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung 
(§ 232 StGB)

davon Nötigung 
(§ 240 StGB)

davon Bedrohung 
(§ 241 StGB)

Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
(§§ 232-233a, 234, 235, 236, 237, 238-239b, 
240, 241, 316c StGB)

davon gefährliche und schwere 
Körperverletzung, Verstümmelung 
weiblicher Genitalien 
(§§ 224, 226, 226a, 231 StGB)

davon vorsätzliche einfache 
Körperverletzung 
(§ 223 StGB)

Körperverletzung 
(§§ 223-227, 229, 231 StGB)

2016 2015

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit mit mindestens einem tatverdächtigen 
Zuwanderer 2016/2015 (ausgewählte Bereiche)
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Verdoppelung der Zahl tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit

Die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer im Bereich 
der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit verdoppelte sich annähernd 
gegenüber dem Vorjahr (+97 %).
Im Gegensatz dazu ist die Gesamtzahl aller ermittel-
ten Tatverdächtigen in diesem Bereich im Jahr 2016 
gegenüber dem Jahr 2015 nur um 7 % gestiegen.

Tatverdächtige bei Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit fast ausnahmslos 
männlich und in der Regel jünger als 30 Jahre

Zuwanderer, die eines Rohheitsdelikts oder einer 
Straftat gegen die persönliche Freiheit verdächtigt 
wurden, waren zu 92 % männlich. 1,9 % der ermit-
telten Tatverdächtigen waren Kinder, 13 % Jugend-
liche, 15 % Heranwachsende und 70 % Erwachsene.

Mehr als zwei Drittel (68 %) der tatverdächtigen 
Zuwanderer waren bei Tatbegehung jünger als 30 
Jahre.

61.676 31.239

631.399
591.157

20152016

Tatverdächtige insgesamt davon Zuwanderer

(4,8 %)

(5,3 %)
(9,8 %)

Tatverdächtige im Bereich der Rohheitsdelikte 
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
2016/2015

145 307 447
675 929

1.558

644
199 52

1.019

7.452

8.847

10.795
11.246

11.892

4.079

1.142

248

60 und älter50 < 6040 < 5030 < 4025 < 3021 < 2518 < 2114 < 18unter 14

weiblich

männlich

Alters- und Geschlechtsstruktur der tatverdächtigen Zuwanderer im Bereich der Rohheitsdelikte und 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit 2016
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Jeder fünfte tatverdächtige Zuwanderer bei Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit war Mehrfachtäter

Im Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit traten im Jahr 2016 
20 % der tatverdächtigen Zuwanderer (12.627) 
mehrfach in Erscheinung.

Hohe Anzahl von tatverdächtigen Zuwanderern bei Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit aus Kriegsregionen

Die meisten tatverdächtigen Zuwanderer im 
Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit kamen im Jahr 2016 aus 
Syrien (22 %; 13.825 Tatverdächtige), Afghanistan 
(14 %; 8.815 Tatverdächtige) und Irak (9 %; 5.497 
Tatverdächtige).
Hohe Steigerungsraten bei der Zahl der ermittelten 
Tatverdächtigen waren bei tatverdächtigen Zuwan-
derern aus Syrien, Afghanistan und Irak festzustel-
len, wobei die größte Steigerung bei tatverdächtigen 
Zuwanderern aus Irak lag (+294 %).

Eine Betrachtung deliktischer Schwerpunkte von 
Tatverdächtigen nach Herkunftsland führt zum 
Ergebnis, dass insbesondere Tatverdächtige aus den 
Kriegsregionen häufig im Zusammenhang mit 
einem Rohheitsdelikt registriert wurden. Besonders 
hoch ist der Anteil der Rohheitsdelikte an allen 
Straftaten bei tatverdächtigen Zuwanderern aus 
Afghanistan (50 %), Syrien (45 %), Irak (45 %) und 
Somalia (43 %).

Staatsangehörigkeit tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit 2016/2015 (Auszug)

Staatsangehörigkeit 2016 2015 Veränderung

Syrien 13.825 3.716 +272,0 %

Afghanistan 8.815 2.376 +271,0 %

Irak 5.497 1.395 +294,1 %

Marokko 2.518 1.661 +51,6 %

Algerien 2.344 2.203 +6,4 %

Albanien 2.004 1.698 +18,0 %

Somalia 1.996 1.398 +42,8 %

Eritrea 1.808 1.221 +48,1 %

Serbien 1.567 1.517 +3,3 %

Kosovo 1.353 1.403 -3,6 %

6 und mehr Taten2 bis 5 Tateneine Tat

49.049

12.105

522
(0,8 %)

(79,5 %)

(19,6 %)

Tatverdächtige Zuwanderer: 
Mehrfachtatverdächtige im Bereich der 
Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit 2016
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Diebstahl20

Diebstahlsdelikte stellen die am häufigsten von Zuwanderern begangene Deliktsform dar 

Im Vergleich zum Jahr 2015 ist die Zahl der Dieb-
stahlsdelikte mit mindestens einem tatverdächti-
gen Zuwanderer um 10 % auf 92.229 Straftaten 
gestiegen (2015: 83.496 Straftaten), wobei der Anteil 
der Versuche – wie auch im Vorjahr – bei 9 % lag.
Es handelt sich weiterhin um die am häufigsten 
begangene Deliktsform – fast ein Drittel der 
Straftaten mit tatverdächtigen Zuwanderern sind 
Diebstahlsdelikte (31 %).

Bezogen auf alle aufgeklärten Straftaten im Bereich 
des Diebstahls (646.496 Straftaten) war in jedem 
siebten Fall mindestens ein Zuwanderer tatverdäch-
tig (14 %).
Entgegen der nahezu gleichbleibenden Anzahl der 
in den Jahren 2012 bis 2016 insgesamt aufgeklärten 
Straftaten im Bereich des Diebstahls ist der Anteil 
der Diebstahlsdelikte mit mindestens einem 
tatverdächtigen Zuwanderer seit 2012 kontinuier-
lich gestiegen und lag im Jahr 2016 bei einem Anteil 
von mehr als 14 %.

Bei den Diebstahlsdelikten dominierte Ladendiebstahl

Wie im Vorjahr handelte es sich bei rund zwei 
Drittel der Diebstahlsdelikte mit tatverdächtigen 
Zuwanderern um Ladendiebstahl (2016: 65 %, 2015: 
67 %), wobei die Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr 
um 8 % angestiegen sind.
Die Zahl der Taschendiebstähle ging im Vergleich 
zum Vorjahr um 2 % zurück. Im Bereich des 
Wohnungseinbruchdiebstahls lag die Steigerungs-
rate bei 31 %.

21.587 28.300 43.880
83.496 92.229

665.730 655.176 659.491 670.639 646.496

20162015201420132012

aufgeklärte Fälle insgesamt davon Fälle mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer

(3,2 %) (4,3 %) (6,7 %)
(12,5 %) (14,3 %)

Diebstahlsdelikte 2012 – 2016 (aufgeklärte Fälle)

5.325

3.880

60.189

4.050

3.961

55.706

Wohnungsein-
bruchdiebstahl 

Taschendiebstahl

Ladendiebstahl

2016 2015

Diebstahlsdelikte mit mindestens einem 
tatverdächtigen Zuwanderer 2016/2015 
(ausgewählte Bereiche)

20 Umfasst alle registrierten versuchten und vollendeten Straftaten aus dem Bereich des Diebstahls.

23Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 
Bundeslagebild 2016



Zunahme der tatverdächtigen Zuwanderer im Bereich der Diebstahlsdelikte

Die Zahl der registrierten tatverdächtigen Zuwan-
derer nahm gegenüber dem Vorjahr um 17 % zu 
(2016: 58.400 Tatverdächtige, 2015: 50.088 Tatver-
dächtige). Der Anteil der tatverdächtigen Zuwande-
rer an allen registrierten Tatverdächtigen in diesem 
Deliktsbereich lag bei 13 % (2015: 11 %).
Besonders hoch war im Jahr 2016 der Anteil der 
tatverdächtigen Zuwanderer im Bereich des 
Taschendiebstahls: Mehr als jeder Dritte der insge-
samt 8.992 Tatverdächtigen war Zuwanderer (35 %; 
3.153).

Tatverdächtige Zuwanderer bei Diebstahlsdelikten waren meist männlich und unter 30 Jahre alt

Der weit überwiegende Teil der tatverdächtigen 
Zuwanderer im Bereich der Diebstahlsdelikte war 
männlich (82 %). Auffallend hoch war der Anteil 
weiblicher Tatverdächtiger bei den tatverdächtigen 
Zuwanderern unter 14 Jahren (36 %) sowie bei den 
tatverdächtigen Zuwanderern über 50 Jahre (37 %).

Die Betrachtung der Altersstruktur tatverdächtiger 
Zuwanderer zeigt, dass zwei Drittel der Tatverdäch-
tigen bei der Tatausführung jünger als 30 Jahre und 
27 % jünger als 21 Jahre waren.
Der Anteil der tatverdächtigen Kinder lag bei 4 %, 
der der Jugendlichen bei 10 %, 14 % waren Heran-
wachsende und 73 % Erwachsene.

58.400 50.088

446.426 463.268

20152016

Tatverdächtige insgesamt davon Zuwanderer

(10,8 %)(13,1 %)

Tatverdächtige im Bereich der 
Diebstahlsdelikte 2016/2015

762 960 951
1.462

1.847

2.727

1.323

559
191

1.327

4.626

7.378

9.499
9.893

10.263

3.358

971

303
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weiblich

männlich

Alters- und Geschlechtsstruktur tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich der Diebstahlsdelikte 2016
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Jeder dritte tatverdächtige Zuwanderer im Bereich der Diebstahlsdelikte war Mehrfachtäter

Rund 30 % der tatverdächtigen Zuwanderer im 
Bereich der Diebstahlsdelikte war Mehrfachtäter 
(mehr als zwei Taten). Von diesen Mehrfachtätern 
wurden rund 5 % der Tatverdächtigen mehr als 
fünf Taten zur Last gelegt.

Zuwanderer aus Syrien traten 2016 am häufigsten als Tatverdächtige von Diebstahlsdelikten in 
Erscheinung

Die meisten tatverdächtigen Zuwanderer im 
Bereich der Diebstahlsdelikte kamen im Jahr 2016 
aus Syrien (11 %; 6.535 Tatverdächtige), Albanien 
(10 %; 6.084 Tatverdächtige) und Algerien (9 %; 5.211 
Tatverdächtige).
Die höchsten prozentualen Anstiege zeigten sich 
bei tatverdächtigen Zuwanderern aus Iran (+294 %), 
Irak (+207 %), Afghanistan (+189 %) und Syrien 
(+145 %).
Starke Rückgänge waren bei kosovarischen (-39 %) 
und serbischen Tatverdächtigen (-26 %) zu 
verzeichnen.

Bezogen auf einzelne Staatsangehörigkeiten war 
festzustellen, dass insbesondere bei tatverdächtigen 
Zuwanderern aus Georgien der deliktische Schwer-
punkt im Bereich der Diebstahlsdelikte lag. Mehr 
als vier Fünftel (83 %) aller tatverdächtigen Zuwan-
derer aus Georgien traten in diesem Deliktsbereich 
in Erscheinung.
Ein ebenfalls hoher Anteil an Fällen im Zusammen-
hang mit Diebstahlsdelikten ist bei Zuwanderern 
aus Albanien (62 %) und Algerien (63 %) feststellbar.

Staatsangehörigkeit tatverdächtiger Zuwanderer im Bereich der Diebstahlsdelikte 2016/2015 (Auszug)

Staatsangehörigkeit 2016 2015 Veränderung

Syrien 6.535 2.672 +144,6 %

Albanien 6.084 6.689 -9,0 %

Algerien 5.211 5.611 -7,1 %

Marokko 4.544 3.386 +34,2 %

Georgien 3.572 3.838 -6,9 %

Serbien 3.500 4.699 -25,5 %

Afghanistan 2.670 924 +189,0 %

Irak 2.564 835 +207,1 %

Kosovo 2.332 3.826 -39,0 %

Iran 2.071 525 +294,5 %

40.833

14.438

3.129

6 und mehr Taten2 bis 5 Tateneine Tat

(9,7 %)

(69,9 %)

(24,7 %)

(5,4 %)

Tatverdächtige Zuwanderer: 
Mehrfachtatverdächtige im Bereich der 
Diebstahlsdelikte 2016
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Wohnungseinbruchdiebstahl: Jeder fünfte tatverdächtige Zuwanderer war Albaner

Von den insgesamt 1.946 tatverdächtigen Zuwande-
rern im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls 
kam annähernd die Hälfte (49 %) aus den Balkan-
staaten Albanien (428 Tatverdächtige), Serbien (245 
Tatverdächtige), Kosovo (158 Tatverdächtige), 
Bosnien und Herzegowina (79 Tatverdächtige) sowie 
Mazedonien (41 Tatverdächtige).
Der Anteil albanischer Zuwanderer an den Tatver-
dächtigen im Bereich des Wohnungseinbruchdieb-
stahls liegt bei 22 % und verdoppelte sich nahezu 
gegenüber dem Vorjahr (2015: 232 Tatverdächtige).

Der Anteil der georgischen Zuwanderer, die im Jahr 
2015 den größten Anteil der tatverdächtigen 
Zuwanderer im Bereich des Wohnungseinbruch-
diebstahls ausmachten, lag bei 9 % und ging 
gegenüber dem Vorjahr um 40 % zurück (2016: 179 
Tatverdächtige, 2015: 300 Tatverdächtige).
Die Gesamtaufklärungsquote lag mit 17 % 
(2015: 15 %) deutlich unter der Aufklärungsquote 
aller in der PKS erfassten Straftaten (56 %).

Vermögens- und Fälschungsdelikte21

Weitere Zunahme der Vermögens- und Fälschungsdelikte mit mindestens einem tatverdächtigen 
Zuwanderer

Für den Bereich der Vermögens- und Fälschungs-
delikte weist die PKS 2016 insgesamt 74.482 Strafta-
ten aus, bei denen mindestens ein Zuwanderer als 
Tatverdächtiger ermittelt wurde. Im Vergleich zum 
Jahr 2015 entspricht dies einem Anstieg von 43 % 
(2015: 52.055 Straftaten). Der Anteil der Versuche lag 
im Jahr 2016 – wie im Vorjahr – bei 3,5 %.
Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte mit 
tatverdächtigen Zuwanderern stieg in den letzten 

fünf Jahren um 285 %. Demgegenüber ging die 
Gesamtzahl aller registrierten Vermögens- und 
Fälschungsdelikte seit 2014 zurück und lag im Jahr 
2016 auf einem Fünf-Jahres-Tief.
Der Anteil der Taten mit tatverdächtigen Zuwande-
rern an der Gesamtzahl der aufgeklärten Vermö-
gens- und Fälschungsdelikte stieg im Jahr 2016 auf 
9 % (2015: 6 %).

19.329 22.092 31.924 52.055 74.482

890.498 861.308 886.336 875.615
817.727

20162015201420132012

aufgeklärte Fälle insgesamt davon begangen durch Zuwanderer

(2,2 %) (2,6 %) (3,6 %) (5,9 %) (9,1 %)

Vermögens- und Fälschungsdelikte 2012 – 2016 (aufgeklärte Fälle)

21 Umfasst alle registrierten versuchten und vollendeten Straftaten, u. a. aus den Bereichen Betrug, Untreue, Unterschlagung sowie Geld- 
und Wertzeichenfälschung.
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Im Bereich der Vermögens- und Fälschungs delikte dominierten Betrugsdelikte, davon überwiegend 
Beförderungserschleichung

Vier von fünf Straftaten im Bereich der Vermögens- 
und Fälschungsdelikte waren Betrugsdelikte, 
darunter überwiegend Fälle von Beförderungser-
schleichung („Schwarzfahren“). Der Anteil der Fälle 
von Urkundenfälschung lag bei 16 %.
Eine enorme Zunahme der Fallzahlen war im 
Bereich des Sozialleistungsbetrugs22 zu verzeich-
nen: Im Jahr 2016 wurden 2.354 aufgeklärte Fälle 
mit einem tatverdächtigen Zuwanderer registriert, 
was einer Zunahme um 270 % gegenüber dem 
Vorjahr entspricht (2015: 637 Fälle).

Entwicklung der Zahl tatverdächtiger Zuwanderer bei Vermögens- und Fälschungsdelikten 
korrespondiert mit Entwicklung der Fallzahlen

Die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer im 
Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte 
stieg im Jahr 2016 um mehr als 47 % gegenüber 
dem Vorjahr auf 57.076 Tatverdächtige (2015:  
38.701 Tatverdächtige).
Im Gegensatz dazu war die Gesamtzahl aller 
Tatverdächtigen in diesem Bereich rückläufig  
(-5 %). Der Anteil der Zuwanderer stieg auf 11 % 
(2015: 7 %).

2016 2015

42.117

28.701

637

8.422

59.958

38.130

2.354

12.159Urkunden-
fälschung

davon 
Sozialleistungs-
betrug

davon 
Beförderungs-
erschleichung

Betrug 

Vermögens- und Fälschungsdelikte begangen 
durch Zuwanderer 2016/2015 (ausgewählte 
Bereiche)

57.076 38.701

540.635 571.749

20152016

Tatverdächtige insgesamt davon Zuwanderer

(4,8 %)

(10,6 %) (6,8 %)

Tatverdächtige im Bereich der Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 2016/2015

22 Aufgrund von Änderungen bei den Erfassungsmodalitäten bzw. den Straftatenschlüsseln ist der Vorjahresvergleich nur eingeschränkt 
möglich.
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Mehr als zwei Drittel aller tatverdächtigen Zuwanderer im Bereich der Vermögens- und 
Fälschungsdelikte waren jünger als 30 Jahre

Die tatverdächtigen Zuwanderer im Bereich der 
Vermögens- und Fälschungsdelikte waren überwie-
gend männlich (86 %) und meist jünger als 30 Jahre 

(69 %). Der Anteil der Kinder bei den tatverdächtigen 
Zuwanderern lag bei 0,8 %, 10 % waren Jugendliche, 
17 % Heranwachsende und 73 % Erwachsene.

Überwiegend Einmaltäter im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte

83 % der im Zusammenhang mit einer Straftat im 
Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte 
registrierten tatverdächtigen Zuwanderer waren 
Einmaltäter, etwa jeder sechste tatverdächtige 
Zuwanderer trat mehrfach in Erscheinung (17 %).
Im Bereich der Beförderungserschleichung lag der 
Anteil der mehrfach tatverdächtigen Zuwanderer 
bei 15 % (4.655 Mehrfachtäter), im Bereich des 
Sozialleistungsbetrugs bei 3,8 % (97 Mehrfachtäter).

weiblich

männlich
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Tatverdächtige Zuwanderer: 
Mehrfachtatverdächtige im Bereich der 
Vermögens- und Fälschungsdelikte 2016
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Rauschgiftdelikte23

Zunahme der Rauschgiftdelikte mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer

Die Zahl der im Jahr 2016 aufgeklärten Rauschgift-
delikte mit mindestens einem tatverdächtigen 
Zuwanderer lag bei 20.498 Straftaten. Dies ent-
spricht einer Steigerung von 57 % gegenüber dem 
Vorjahr (2015: 13.060 Straftaten). Der Anteil der 
Versuche lag im Jahr 2016 wie schon im Vorjahr  
bei 3,0 %.

Die Gesamtzahl aller im Jahr 2016 aufgeklärten 
Rauschgiftdelikte stieg ebenfalls an und betrug 
283.374 Fälle. Der Anteil der Straftaten mit mindes-
tens einem tatverdächtigen Zuwanderer lag damit 
bei 7 % (2015: 4,9 %).

3.908 5.114 8.034 13.060 20.498

223.938
239.677

261.201 265.395
283.374

20162015201420132012

aufgeklärte Fälle insgesamt davon Fälle mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer 

(1,7 %) (2,1 %) (3,1 %) (4,9 %) (7,2 %)

Rauschgiftdelikte 2012 – 2016 (aufgeklärte Fälle)

23 Umfasst alle registrierten versuchten und vollendeten Straftaten aus dem Bereich der Rauschgiftdelikte.
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Bei den Rauschgiftdelikten dominierten Konsumdelikte

Bei Rauschgiftdelikten mit Beteiligung von Zuwan-
derern waren in nahezu allen Bereichen Steigerun-
gen festzustellen. Die größte Steigerung (+74 %) lag 
im Bereich der allgemeinen Verstöße gem. § 29 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG), den sogenannten 
konsumbezogenen Delikten wie Besitz, Erwerb und 
Abgabe von Betäubungsmitteln.
Hierauf entfielen 68 % der Rauschgiftdelikte mit 
mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer.

Deutlich erhöhten sich auch die Fallzahlen im 
Bereich des unerlaubten Handels mit und des 
Schmuggels von Betäubungsmitteln gem. § 29 
BtMG (+30 %), wobei der Anteil der Straftaten mit 
mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer an 
den aufgeklärten Fällen mit 12 % höher lag als im 
Vorjahr (2015: 9 %). Demnach war bei mehr als 
jedem achten Fall in diesem Bereich mindestens ein 
Zuwanderer beteiligt.

Anteil tatverdächtiger Zuwanderer bei Rauschgiftdelikten bei 6 %

Im Bereich der Rauschgiftdelikte wurden im Jahr 
2016 insgesamt 14.965 tatverdächtige Zuwanderer 
ermittelt. Dies entspricht einer Steigerung um 63 % 
gegenüber dem Vorjahr (2015: 9.169 tatverdächtige 
Zuwanderer).
Die Gesamtzahl der registrierten Tatverdächtigen 
im Bereich der Rauschgiftdelikte war im gleichen 
Zeitraum leicht gestiegen (+6 %). Der Anteil der 
Zuwanderer an der Gesamtzahl der ermittelten 
Tatverdächtigen war ebenfalls leicht gestiegen: Er 
lag im Jahr 2016 bei 6 % (2015: 4,0 %) und damit 
unter dem durchschnittlichen Anteil der Zuwande-
rer bei allen Straftaten (9 %).
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4.192

384
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13.901

5.459
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72Unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln 
gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG 
(in nicht geringer Menge)

Unerlaubter Handel in nicht geringer Menge 
(§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG)

Unerlaubter Handel mit und Schmuggel von 
Rauschgiften (§ 29 BtMG)

Allgemeine Verstöße 
(§29 BtMG)

2016 2015

Rauschgiftdelikte mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer 2016/2015 

(ausgewählte Delikte)

14.965 9.169

245.731
231.730

20152016

Tatverdächtige insgesamt davon Zuwanderer

(4,8 %)

(4,0 %)(6,1 %)

Tatverdächtige im Bereich der 
Rauschgiftdelikte 2016/2015
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Tatverdächtige Zuwanderer bei Rauschgiftdelikten nahezu ausschließlich männlich und jünger  
als 30 Jahre

Zuwanderer, die eines Rauschgiftdelikts verdäch-
tigt wurden, waren zu 99 % männlich, 74 % waren 
jünger als 30 Jahre. Unter den tatverdächtigen 

Zuwanderern waren 7 % Jugendliche, 20 % Heran-
wachsende und 73 % Erwachsene. Tatverdächtige 
Kinder wurden lediglich in Einzelfällen festgestellt.

Jeder vierte tatverdächtige Zuwanderer im Bereich der Rauschgiftdelikte war Mehrfachtäter

Von den 14.965 tatverdächtigen Zuwanderern im 
Jahr 2016 war rund ein Viertel Mehrfachtäter.
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Hohe Steigerungen bei tatverdächtigen Zuwanderern bei Rauschgiftdelikten aus Iran, Syrien und 
Afghanistan

Die meisten tatverdächtigen Zuwanderer im 
Bereich der Rauschgiftdelikte kamen im Jahr 2016 
aus Syrien (10 %; 1.459 Tatverdächtige), Algerien 
(9 %; 1.343 Tatverdächtige), Gambia (8 %; 1.244 
Tatverdächtige), Marokko (8 %; 1.236 Tatverdächti-
ge) und Afghanistan (7 %; 1.044 Tatverdächtige).
Die höchsten Steigerungsraten bei der Zahl der 
ermittelten Tatverdächtigen waren bei tatverdäch-
tigen Zuwanderern aus Iran (373 %), Syrien (325 %) 
und Afghanistan (254 %) festzustellen.
Eine Betrachtung deliktischer Schwerpunkte von 
Tatverdächtigen nach Herkunftsland führte zu dem 
Ergebnis, dass etwa vier von zehn tatverdächtigen 
Zuwanderern aus Gambia im Zusammenhang mit 
einem Rauschgiftdelikt registriert wurden (43 %). 
Ebenfalls hoch war der Anteil von Rauschgiftdelik-
ten bei tatverdächtigen Zuwanderern aus Algerien 
(16 %) und Marokko (15 %).

Staatsangehörigkeit der tatverdächtigen  
Zuwanderer im Bereich der Rauschgiftdelikte 
2016/2015 (mehr als 1000 TV24)

Staats
angehörigkeit 2016 2015 Veränderung

Syrien 1.459 343 +325,4 %

Algerien 1.343 976 +37,6 %

Gambia 1.244 868 +43,3 %

Marokko 1.236 754 +63,9 %

Afghanistan 1.044 295 +253,9 %

Sonstige Straftatbestände25

Im Jahr 2016 wurden 31.866 „Sonstige Straftatbe-
stände“ erfasst, bei denen mindestens ein Zuwan-
derer als Tatverdächtiger ermittelt wurde. Dies 
entspricht einer Zunahme um 69 % gegenüber dem 
Jahr 2015 (18.893 Straftaten). Der Anteil der Versu-
che lag bei 1,9 % (2015: 2 %).

Gemessen an der Gesamtzahl der aufgeklärten 
Straftaten im Bereich der Sonstigen Straftat-
bestände lag der Anteil der Straftaten mit mindes-
tens einem tatverdächtigen Zuwanderer im Jahr 
2016 bei 5 % (2015: 3,3 %).

6.429 7.747 10.907 18.893 31.866

599.832 598.837 592.957 576.956 601.616

20162015201420132012

aufgeklärte Fälle insgesamt davon Fälle mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer 

(1,1 %) (1,3 %) (1,8 %) (3,3 %) (5,3 %)

Sonstige Straftatbestände 2012 – 2016 (aufgeklärte Fälle)

24 Begrenzung auf Tatverdächtigenzahl > 1000 aus Gründen der besseren Darstellbarkeit.

25 Umfasst alle registrierten versuchten und vollendeten Sonstigen Straftatbestände: Neben den Delikten Sachbeschädigung, Beleidigung 
und Hausfriedensbruch fallen darunter u.a. auch Erpressung, Brandstiftung, Korruptionsdelikte und Widerstandshandlungen gegen 
Vollstreckungsbeamte.
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Im Bereich der Sonstigen Straftatbestände vornehmlich Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch  
oder Beleidigung

Rund drei Viertel der Straftaten im Bereich Sonsti-
ger Straftatbestände mit mindestens einem tatver-
dächtigen Zuwanderer entfielen auf die Bereiche 
Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedens-
bruch. Speziell in diesen Bereichen waren Zunah-
men zwischen 64 % und 94 % zu verzeichnen.
Der Straftatenbereich Beleidigung umfasst unter 
anderem die Beleidigung auf sexueller Grundlage.26 
Die Steigerung der durch Zuwanderer begangenen 
Straftaten gegenüber dem Vorjahr lag bei 156 % 
(2016: 3.336 Straftaten, 2015: 1.304 Straftaten).

Deutliche Steigerung der Zahl tatverdächtiger Zuwanderer bei Sonstigen Straftatbeständen

Die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer im 
Bereich der Sonstigen Straftatbestände stieg im Jahr 
2016 um 76 % gegenüber dem Vorjahr an (2016: 
26.178 Tatverdächtige, 2015: 14.859 Tatverdächtige).
Die Gesamtzahl der in diesem Deliktsbereich 
erfassten Tatverdächtigen nahm gegenüber dem 
Jahr 2015 leicht zu (+2,9 %), wobei der Anteil der 
tatverdächtigen Zuwanderer bei etwas mehr als 5 % 
lag (2015: 3,0 %).

4.663

4.512

4.239

7.889

8.751

6.949Haus-
friedensbruch 

Beleidigung 

Sach-
beschädigung

2016 2015

Sonstige Straftatbestände 2016/2015 
mit mindestens einem tatverdächtigen 
Zuwanderer (ausgewählte Bereiche)

26.178 14.859

514.748 500.041

20152016

Tatverdächtige insgesamt davon Zuwanderer

(4,8 %)

(5,1 %) (3,0 %)

Tatverdächtige im Bereich der Sonstigen 
Straftatbestände 2016/2015

26 Beleidigung auf sexueller Grundlage ist kein Sexualdelikt im Sinne des 13. Abschnitts des Strafgesetzbuches (StGB).
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3.1.4 Opfer27

Im Gegensatz zu Tatverdächtigen, bei denen eine 
„echte“ Tatverdächtigenzählung erfolgt (jeder 
Tatverdächtige wird bei „Straftaten insgesamt“ nur 
einmal gezählt, unabhängig von der Anzahl der 
ihm zugeordneten Straftaten), wird bei Opfern die 
Häufigkeit des „Opferwerdens“ gezählt (wird eine 
Person mehrfach Opfer, so wird sie auch mehrfach 
gezählt). Die nachfolgend dargestellten Zahlen 
müssen somit nicht der tatsächlichen Zahl an 

Personen entsprechen, die Opfer wurden.28 

Die folgenden Opferzahlen beziehen sich grund-
sätzlich auf alle bekannt gewordenen Straftaten, 
unabhängig davon, ob die Tat aufgeklärt werden 
konnte. Bei der Betrachtung der Täter-Opfer- 
Beziehung können dagegen lediglich solche Fälle 
berücksichtigt werden, bei denen ein Tatver-
dächtiger ermittelt wurde (=aufgeklärte Fälle).

4 % der registrierten Opfer waren Asylbewerber/Flüchtlinge29

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 1.017.602 Opfer 
registriert, darunter 228.738 nichtdeutsche Opfer 
(22 %). 43.825 Opfer und somit 4,3 % der insgesamt 
registrierten Opfer waren Asylbewerber/
Flüchtlinge.

Ein Fünftel der Opfer unter den Asylbewerbern/Flüchtlingen war weiblich

Die überwiegende Mehrheit (81 %) der Asylbewer-
ber/Flüchtlinge, die Opfer einer Straftat wurden, 
war männlich, 19 % waren weiblich.
7 % der Opfer waren Kinder (unter 14 Jahre), 30 % 
Jugendliche und Heranwachsende (14 bis 21 Jahre) 
und 63 % Erwachsene (über 21 Jahre).
Auffallend ist neben dem vergleichsweise niedrigen 
Anteil weiblicher Opfer (Asylbewerber/Flüchtlinge: 
19 %, PKS insgesamt: 40 %) der vergleichsweise  
hohe Anteil an jugendlichen und heranwachsenden 
Opfern (Asylbewerber/Flüchtlinge: 30 %, PKS 
insgesamt: 17 %) und der niedrige Anteil von 
Opfern über 60 Jahre (Asylbewerber/Flüchtlinge: 
0,4 %, PKS insgesamt: 6 %).
Ursächlich hierfür dürfte die demografische 
Zusammensetzung der Personengruppe der Asyl-
bewerber/Flüchtlinge sein.

43.825
(4,3 %)

228.738

1.017.602

davon
Asylbewerber /

Flüchtlinge

davon
nichtdeutsche

Opfer

Opfer
insgesamt

(22,5 %)

Opferzahlen 2016 

weiblichmännlich

60 und älter21 < 6018 < 2114 < 18unter 14

947 624 868

6.032

51

2.099

5.514 6.205

21.379

106

Alters- und Geschlechtsstruktur von 
Asylbewerbern/Flüchtlingen als Opfer von 
Straftaten 2016

27 Eine Opfererfassung erfolgt bei ausgewählten Delikten insbesondere in den Bereichen Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen  
die sexuelle Selbstbestimmung, Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit.

28 Da die Zuordnungskriterien bezüglich der Gruppe der Opfer und der Gruppe der tatverdächtigen Zuwanderer voneinander abweichen, 
sind Vergleiche beider Personengruppen miteinander nur sehr eingeschränkt möglich.

29 Bezeichnung gem. PKS-Richtlinien.
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Mehr als die Hälfte der Asylbewerber/Flüchtlinge unter den Opfern kam aus Syrien, Afghanistan und 
Irak

Die meisten Asylbewerber/Flüchtlinge, die Opfer 
einer Straftat wurden, kamen im Jahr 2016 aus 
Syrien (11.897), Afghanistan (7.824) und Irak (4.602). 
Dies entspricht einem Anteil von 56 % der als Opfer 
registrierten Asylbewerber/Flüchtlinge.

Insgesamt waren 14 Herkunftsstaaten zu verzeich-
nen, aus denen im Jahr 2016 jeweils 500 und mehr 
Asylbewerber/Flüchtlinge als Opfer von Straftaten 
registriert wurden. Aus diesen 14 Herkunftsstaaten 
kamen 84 % der als Opfer registrierten Asylbewer-
ber/Flüchtlinge.

Sonstige

Tunesien

Kosovo

Serbien

Algerien

Albanien

Nigeria

Marokko

Pakistan

Eritrea

Somalia

Iran

Irak

Afghanistan

Syrien

2.335 (5,3 %)

4.602 (10,5 %)

7.824 (17,9 %)

11.897 (27,1 %)

1.876 (4,3 %)

1.452 (3,3 %)

1.325 (3,0 %)

1.104 (2,5 %)

1.057 (2,4 %)

776 (1,8 %)

755 (1,7 %)

592 (1,4 %)

569 (1,3 %)

545 (1,2 %)

7.116 (16,2 %)

Herkunftsstaaten von Asylbewerbern/Flüchtlingen als Opfer von Straftaten 201630

30 Begrenzung auf Opferzahl über 500 aus Gründen der besseren Darstellbarkeit.
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Knapp 7 % der Opfer von Straftaten gegen das Leben waren Asylbewerber/Flüchtlinge

Im Jahr 2016 wurden 247 Asylbewerber/Flüchtlinge 
Opfer von Straftaten gegen das Leben.
Dabei wurden 85 % Opfer von Totschlag und 15 % 
von Mord.

1,6 % der Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren Asylbewerber/Flüchtlinge

Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung lag der Anteil der Asylbewerber/
Flüchtlinge bei 1,6 % (681 Opfer). Davon entfielen 
374 Opfer auf den Bereich der Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung unter Gewaltanwen-
dung oder Ausnutzen eines 
Abhängigkeitsverhältnisses.

davon fahrlässige 
Tötung (§ 222 StGB)

davon Totschlag 
(§ 212 StGB)

davon Mord 
(§ 211 StGB)

Straftaten gegen 
das Leben insgesamt

Opfer insgesamt davon Asylbewerber/Flüchtlinge

3.786
247 (6,5 %)

993
38 (3,8 %)

2.039
209 (10,3 %)

0
727

Opfer von Straftaten gegen das Leben 2016: 
Insgesamt sowie Asylbewerber/Flüchtlinge

Opfer insgesamt davon Asylbewerber/Flüchtlinge

41.777
 681 (1,6 %)

14.905
374 (2,5 %)

26.508
299 (1,1 %)

135
1 (0,7 %)

229
7 (3,1 %)

davon Zuhälterei (§ 181a StGB)

davon Förderung sexueller Handlungen 
Minderjähriger oder Ausbeuten 
von Prostituierten (§§ 180, 180a StGB) 

davon sexueller Missbrauch 
(§§ 176, 176a, 176b, 179, 182, 183, 183a StGB) 

davon Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung unter Gewaltanwendung 
oder Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses 
(§§ 174, 174a - c, 177, 178 StGB)

Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung insgesamt

Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2016:  
Insgesamt sowie Asylbewerber/Flüchtlinge
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Mehrheit der als Opfer erfassten Asylbewerber/Flüchtlinge wurde Opfer von Körperverletzungen

Von den insgesamt 43.825 Asylbewerbern/Flücht-
lingen, die Opfer einer Straftat wurden, waren 
42.845 Opfer von Rohheitsdelikten und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit (98 %). Auch im 
Bereich der Opfer insgesamt lag der Schwerpunkt 

deutlich im Bereich der Rohheitsdelikte/Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit (91 %).
In diesem Bereich wurde die Mehrheit der Opfer bei 
den Körperverletzungsdelikten registriert. Der 
Anteil von Asylbewerbern/Flüchtlingen als Opfer 
lag in diesem Bereich bei 6 %.

Wurden Asylbewerber/Flüchtlinge Opfer von 
vollendeten Straftaten, dann in der überwiegenden 
Mehrheit im Bereich der Rohheitsdelikte und 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Hierbei 
handelte es sich vorrangig um vollendete Körper-
verletzungsdelikte (34.349 Straftaten).

Im Bereich der Straftaten gegen das Leben überwog 
deutlich der Anteil der versuchten Delikte (222 
Versuche).

Opfer insgesamt davon Asylbewerber/Flüchtlinge

923.165
42.845 (4,6 %)

48.166
1.156 (2,4 %)

648.563
36.394 (5,6 %)

226.436
5.295 (2,3 %)

davon Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
(§§ 232-233a, 234, 235, 236, 237, 238-239b,
 240, 241, 316c StGB)

davon Körperverletzung 
(§§ 223-227, 229, 231 StGB)

davon Raub, räuberische Erpressung 
und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 
(§§ 249-252, 255, 316a StGB)

Rohheitsdelikte/ Straftaten gegen 
die pers. Freiheit insgesamt 

Opfer bei Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit 2016: 
Insgesamt sowie Asylbewerber/Flüchtlinge

Rohheitsdelikte/Straftaten gegen die 
pers. Freiheit

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Straftaten gegen das Leben

versuchtvollendet

25
222

553
127

40.370
2.475

Asylbewerber/Flüchtlinge als Opfer:

Betrachtung von versuchten und vollendeten Straftaten 2016
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Täter-Opfer-Beziehungen31

Bei 4,6 % der insgesamt 686.913 deutschen Opfer 
waren Zuwanderer tatverdächtig (31.597).

Im Bereich der Straftaten gegen das Leben fie-
len 87 Deutsche einer Straftat zum Opfer, an der 
mindestens ein tatverdächtiger Zuwanderer be-
teiligt war. Sieben Opfer wurden getötet.

Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung wurden von den insgesamt 27.494 

deutschen Opfern 9 % Opfer einer Straftat mit 
mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer 
(2.496).

4,0 % der Deutschen, die Opfer eines Rohheitsde-
liktes/einer Straftat gegen die persönliche Frei-
heit wurden, waren Opfer einer Straftat, bei der 
mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger 
identifiziert wurde (24.350).

Fallkonstellation: Opfer deutsch – Zuwanderer tatverdächtig

Wurde ein Asylbewerber/Flüchtling Opfer einer 
Straftat, war in 79 % der Fälle (31.459) ein Zuwan-
derer tatverdächtig.

197 Asylbewerber/Flüchtlinge wurden Opfer ei-
ner Straftat gegen das Leben, an der mindestens 
ein tatverdächtiger Zuwanderer beteiligt war, 
wobei 22 Opfer getötet wurden.

Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung wurden 486 Asylbewerber/Flüchtlin-
ge Opfer einer Tat mit mindestens einem tatver-
dächtigen Zuwanderer.

79 % der Asylbewerber/Flüchtlinge, die Opfer ei-
nes Rohheitsdeliktes/einer Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit wurden, waren Opfer einer 
Straftat, bei der mindestens ein Zuwanderer als 
Tatverdächtiger identifiziert wurde (30.772).

Fallkonstellation: Opfer Asylbewerber/Flüchtling – Zuwanderer tatverdächtig

Wurde ein Asylbewerber/Flüchtling Opfer einer 
Straftat, waren in 11 % der Fälle Deutsche tatver-
dächtig (4.326).

Insgesamt wurden 28 Asylbewerber/Flüchtlin-
ge Opfer einer Straftat gegen das Leben, an der 
mindestens ein Deutscher beteiligt war, wobei 
ein Opfer getötet wurde.

Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung wurden 67 Asylbewerber/
Flüchtlinge Opfer einer Straftat mit mindestens 
einem tatverdächtigen Deutschen.

11  % der Asylbewerber/Flüchtlinge, die Opfer 
eines Rohheitsdeliktes/einer Straftat gegen die 
persönliche Freiheit wurden, waren Opfer einer 
Straftat, bei der mindestens ein Deutscher als 
Tatverdächtiger identifiziert wurde (4.195).

Fallkonstellation: Opfer Asylbewerber/Flüchtling – Deutscher tatverdächtig 

31 Die im Folgenden genannten Opferzahlen beziehen sich jeweils auf aufgeklärte Fälle.
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3.2 Organisierte Kriminalität32

Im Bereich „Organisierte Kriminalität“ (OK) 
 wurden im Berichtszeitraum 38 Verfahren wegen 
Verdachts der Schleusungskriminalität geführt 
(2015: 46 Verfahren).
Annähernd die Hälfte der in diesem Zusammen-
hang ermittelten Gruppierungen wurde von 
syrischen, afghanischen und irakischen Staatsange-

hörigen dominiert. Zum überwiegenden Teil waren 
die Geschleusten Personen aus den Krisenregionen 
Syrien, Irak, Iran und Afghanistan. In nahezu allen 
Verfahren war Deutschland das Zielland.
Erkenntnisse zu OK-Verfahren, in denen Zuwan-
derer als Tatverdächtige oder Opfer relevant waren, 
lagen nicht vor.

3.3 Politisch motivierte Kriminalität (PMK)
Die Flüchtlingssituation in Deutschland und 
Europa bot, wie bereits im Jahr 2015, auch 2016 

diverse Anknüpfungspunkte in den Phänomenbe-
reichen der PMK.

PMK -rechts- / PMK -Sonstige/nicht zuzuordnen-

Eine große Anzahl der Straftaten im Bereich der 
PMK -rechts- wurden im Themenkontext „Auslän-
der-/Asylthematik“ begangen. So sind zwar die 
Straftaten gegen Asylunterkünfte 2016 im Vergleich 
zum Vorjahr leicht gesunken, sie bewegen sich 
dennoch weiterhin auf einem hohen Niveau.
Die angegebenen Zahlen entsprechen den im 
Rahmen des KPMD-PMK33 gemeldeten Fällen der 
PMK -rechts- und PMK -Sonstige/nicht zuzuord-
nen-, die sich gegen Asylunterkünfte als direktes 
Angriffsziel richteten. Bei Straftaten mit diesem 
Angriffsziel ist eine politische Motivation im 
Rahmen der Erstbewertung in der Regel nicht 
auszuschließen. Sind diese Straftaten keinem 
anderen Phänomenbereich zuzuordnen, sind sie 
unter PMK -Sonstige/nicht zuzuordnen- zu 
erfassen.
Mit Stand vom 01.03.2017 wurden 2016 insgesamt 
994 Delikte registriert, davon 169 Gewaltdelikte. Im 
Jahr 2015 wurden 1.031 Straftaten, davon 177 
Gewaltdelikte, gemeldet.
Die deliktischen Schwerpunkte lagen im Berichts-
zeitraum bei Sachbeschädigungen, Propagandade-
likten sowie Brand- und Körperverletzungsdelikten.
Die Intensität und Quantität entsprechender 
Aktionen stehen in starker Abhängigkeit zu den 
organisatorischen Möglichkeiten der jeweiligen 

lokalen Szene/Akteure. Überwiegend dürften 
persönliche bzw. individuelle politische Motive im 
Vordergrund stehen. Neben direkt gegen Asylbe-
werber gerichteten Straftaten steht zu befürchten, 
dass auch die Agitation zum Nachteil von vermeint-
lich Verantwortlichen (Politiker, Unterkunftsbetrei-
ber etc.) weiterhin fortbesteht und anlassbezogen 
intensiviert wird.

169 177

28

994 1.031

199

201420152016

(4,8 %)

Straftaten gg. Asylunterkünfte davon Gewaltdelikte

Straftaten gegen Asylunterkünfte – PMK 
-rechts- und PMK -Sonstige/nicht zuzuordnen-34

32 Aussagen zum Bereich der Organisierten Kriminalität basieren auf dem Bundeslagebild Organisierte Kriminalität.

33 Kriminalpolizeilicher Meldedienst in Fällen PMK: Straftaten, die aus einer politischen Motivation heraus begangen werden, werden 
im KPMD-PMK erfasst. Die (Erst-)Bewertung dieser Straftaten erfolgt, anders als bei der PKS, bereits bei Beginn des Verfahrens 
(Eingangsstatistik) und kann somit nachträglichen Veränderungen unterliegen.

34 Zulieferung zum Lagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung mit Stand vom 01.03.2017.
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Straftaten gegen Asylunterkünfte 2016 - Aufschlüsselung der Gewaltdelikte (Auszug)35

Delikt PMK rechts PMK Sonstige / nicht zuzuordnen

Tötungsdelikte 7 (Versuche) 0

Körperverletzungen 75 5

Brandstiftung 67 7

PMK -links-

Die „Ausländer-/Asylthematik“ ist eine der bedeu-
tendsten Begründungszusammenhänge für Aktivitä-
ten und Straftaten der linken Szene. Unter dem 
Motto „Refugees Welcome“ veranstalteten Linksakti-
visten Gegendemonstrationen zu Protesten gegen 
(geplante) Asylbewerberunterkünfte, bei denen es 
teilweise zu enthemmten Ausschreitungen von 
Angehörigen beider politischer Lager kam.
Schwerpunkt bei den linksextremistischen Gewaltta-
ten im Kontext Asyl waren Delikte gegen den 
politischen Gegner sowie gegen staatliche Institutio-
nen und Einrichtungen, insbesondere zum Nachteil 
der Polizei. Auch Einrichtungen anderer Staaten, die 

in der Flüchtlingsthematik eine restriktive Haltung 
vertreten, können ins Zielspektrum der linken Szene 
gelangen. Zudem konnte ein verstärktes Vorgehen 
gegen Veranstaltungen und Personen der Partei 

„Alternative für Deutschland“ (AfD), aber auch gegen 
Einrichtungen und Parteimitglieder anderer Parteien 
beobachtet werden.
Vor dem Hintergrund der dynamischen politischen 
Lage sind auch tagesaktuelle politische Entscheidun-
gen und Ereignisse geeignet, durch die Szene aufge-
griffen und zur Generierung neuer Feindbilder 
genutzt zu werden.

35 Zulieferung zum Lagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung mit Stand vom 01.03.2017.
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Politisch motivierte Ausländerkriminalität, Islamismus

Der Bereich der Politisch motivierten Ausländerkri-
minalität (PMAK) war insofern von der Flücht-
lingsthematik betroffen, als sich Konflikte in den 
Heimatländern auch auf die Sicherheitslage in 
Deutschland auswirken können, so z. B. im Rahmen 
von Spannungen und Konfrontationen zwischen 
syrischen Kurden/PKK-Sympathisanten einerseits 
und türkisch nationalistischen Gruppen andererseits.
Bezogen auf den islamistischen Terrorismus lagen 
dem BKA im mittleren dreistelligen Bereich Einzel-
hinweise auf sich in Deutschland aufhaltende 
mutmaßliche Kämpfer bzw. Angehörige/Unterstüt-
zer/Sympathisanten terroristischer Organisationen 
im Ausland gemäß §§ 129 a/b StGB, Tatverdächtige i. 
S. d. § 89 a StGB sowie „islamistisch motivierte 
Kriegsverbrecher“ gemäß Völkerstrafgesetzbuch 
(VStGB) vor. Einzelne Hinweise stellten sich als 
Diskreditierung dar.
Die verschiedenen Anschläge bzw. Anschlagsversu-
che, die jüngst in Deutschland und anderen europäi-
schen Staaten begangen wurden, haben gezeigt, dass 

der sog. ISLAMISCHE STAAT (IS) die Flüchtlingssitu-
ation für die eigene Agenda zu nutzen versuchte. 
Zum einen ist die Organisation bestrebt, Personen in 
der Bundesrepublik – darunter auch Flüchtlinge – 
über das Internet zu terroristischen Taten zu motivie-
ren und bei deren Vorbereitung und Begehung gezielt 
anzuleiten. Der Angriff auf Passagiere eines Regio-
nalzuges am 18.07.2016 in Würzburg/BY durch einen 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtling, der durch 
einen syrischen Zuwanderer begangene Sprengstoff-
anschlag vor einer Gaststätte in Ansbach/BY am 
24.07.2016 sowie der Anschlag auf einen Berliner 
Weihnachtsmarkt am 19.12.2016 können exempla-
risch als – zumindest – IS-inspirierte Taten angeführt 
werden. Zum anderen ist es – das haben die Anschlä-
ge in Paris am 13.11.2015 verdeutlicht – dem sog. IS 
auch gelungen, (Selbstmord-)Attentäter gezielt bzw. 
organisiert nach Europa zu schleusen. Derartige 
Aktivitäten und Bestrebungen des sog. IS, vor allem 
das gezielte Anleiten zu Taten, sind auch weiterhin 
einzukalkulieren.

Völkerstrafrecht

Durch die nach wie vor anhaltende systematische 
Überprüfung der nach Deutschland kommenden 
Asylbewerber/Flüchtlinge ist das Hinweisaufkom-
men im Anwendungsbereich des VStGB auf einem 
konstant hohen Niveau. Im Jahr 2016 gingen im BKA 
mehr als 1.600 Hinweise auf völkerstrafrechtlich zu 
würdigende Sachverhalte ein (2015 waren es 2.149). 
Der Großteil dieser aus unterschiedlichen Quellen 
stammenden Hinweise beinhaltete Informationen zu 
Tatgeschehnissen in den Schwerpunktländern Syrien 
und Irak.

Neben einer Vielzahl weiterer Ermittlungsverfahren 
im Phänomenbereich Völkerstrafrecht wurden im 
Jahr 2016 allein 26 personenbezogene Ermittlungs-
verfahren mit Bezügen zu den Krisenregionen Syrien 
und Irak durch das BKA oder die Länder geführt, die 
in den Kontext „Zuwanderung“ einzuordnen sind.
Die personenbezogenen Hinweise richten sich 
sowohl gegen islamistisch als auch gegen nicht-isla-
mistisch motivierte Tatverdächtige.
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4 Gesamtbewertung
Von Anfang des Jahres 2015 bis zum Ende des Jahres 
2016 kamen rund 1,16 Millionen Menschen als 
Schutzsuchende nach Deutschland – annähernd 
fünfmal so viele wie im Jahr 2014.
Dieser starke Zustrom wirkte sich auch 2016 auf die 
Kriminalitätsentwicklung sowohl im Bereich der 
Allgemeinkriminalität als auch im Bereich der 

Politisch motivierten Kriminalität aus und führte 
zu einer weiteren Steigerung der Fallzahlen in 
vielen Kriminalitätsfeldern.
Festzustellen ist, dass der weit überwiegende Teil 
der seit Anfang des Jahres 2015 nach Deutschland 
gekommenen Zuwanderer weiterhin keine Strafta-
ten begeht.

4.1 Allgemeinkriminalität
Die absolute Zahl der Straftaten mit mindestens 
einem tatverdächtigen Zuwanderer36 stieg im Jahr 
2016, wie bereits im Bundeslagebild 2015 prognosti-
ziert, gegenüber dem Vorjahr weiterhin an (+42 %, 
+87.266 Straftaten). Damit verbunden stieg auch die 
Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer um 53 % 
(+60.200 Tatverdächtige).
Diese Entwicklung ist jedoch in Relation zum 
Verlauf der Zuwanderung nach Deutschland seit 
Beginn des Jahres 2015 zu sehen. Seit diesem 
Zeitpunkt bis zum Jahresende 2016 ist die Gruppe 
der nach Deutschland gekommenen Zuwanderer 

stark angestiegen (+490 % gegenüber dem Jahr 2014), 
was sich unmittelbar auf die Zahl der durch Zuwan-
derer begangenen Straftaten auswirkte.
Die Gründe für die weitere Zunahme von Straftaten 
begangen durch Zuwanderer in einzelnen Delikts-
bereichen dürften unterschiedlich und vielschich-
tig sein. Um fundierte Aussagen dahingehend 
treffen zu können, bedarf es umfassender und 
differenzierter Forschung.
Insgesamt ist zu erwarten, dass die Zahl der durch 
Zuwanderer begangenen Straftaten weiter zuneh-
men wird.

4.2 Organisierte Kriminalität
Mit Ausnahme des Bereiches der Schleusungskrimi-
nalität lagen im Jahr 2016 keine Erkenntnisse zu 
OK-Verfahren im Kontext von Zuwanderung vor. 
Gleichwohl umfasst die Beobachtung und Bekämp-
fung von OK-Strukturen auch Aspekte, die im 

Kontext der Zuwanderung von Bedeutung sein 
können, wie z. B. die Etablierung neuer OK-Struktu-
ren oder die Nutzung des Flüchtlingsstroms durch 
OK-Strukturen für kriminelle Aktivitäten.
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36 Ohne ausländerrechtliche Verstöße.

4.3 Politisch motivierte Kriminalität
Die Asylthematik ist ein herausragendes Betäti-
gungsfeld der rechten Szene in Deutschland. Allein 
bei Betrachtung der Gesamtfallzahlen zu Straftaten 
gegen Asylunterkünfte sowie der Delikte gegen 
Asylbewerber/Flüchtlinge wird deutlich, dass die 
Agitation mit ausländerfeindlichen oder Ängste 
schürenden Parolen Auswirkungen auf die Sicher-
heitslage hat und vermehrt entsprechende Über-
griffe verübt wurden. Trotz rückläufiger Fallzahlen, 
insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2016, sind 
vor dem Hintergrund des anstehenden Wahljahres 
2017 eine erneute Intensivierung des Themas und 
weitere Straftaten in Betracht zu ziehen. Gesell-
schaftlicher Diskurs, politische Debatten sowie 
mediale Berichterstattung behandeln diese Thema-
tik seit 2013 mit wechselnder Intensität und häufig 
in Abhängigkeit von herausragenden Ereignissen 
und Entwicklungen.
Aktionen der linken Szene, insbesondere in Form 
von Straftaten gegen den politischen rechten 
Gegner, aber auch gegen polizeiliche Einsatzkräfte 
sowie politisch Verantwortliche, wurden fortgesetzt. 

Durch das verstärkte öffentliche Auftreten der 
rechten Szene kam es regelmäßig zu Gegenaktionen 
aus dem linken Spektrum, wobei das Zusammen-
treffen von gewalttätigen Auseinandersetzungen 
und einer aggressiven Grundstimmung bestimmt 
war. Unterhalb der Schwelle von Gewaltdelikten 
sind weitere Straftaten in Form von Blockadeaktio-
nen, funktionsbeeinträchtigenden Sachbeschädi-
gungen und sonstige Agitationsformen 
einzukalkulieren.
Die Hinweiszahlen zu sich in Deutschland aufhal-
tenden mutmaßlichen (aktiven bzw. ehemaligen) 
Kämpfern bzw. Angehörigen/Unterstützern/
Sympathisanten terroristischer Organisationen im 
Ausland bzw. „islamistisch-motivierten Kriegsver-
brechern“ stiegen an. Auch dieser Trend wird sich 
vermutlich weiterhin fortsetzen. Auch die Anzahl 
der Sachverhaltsschilderungen der nach Deutsch-
land kommenden Asylbewerber zu Tatgeschehnis-
sen in den Schwerpunktländern Syrien und Irak 
wird weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben.
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